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Vertrag über die Lieferung eines IT-Systems 

 

zwischen TüBus GmbH 

Eisenhutstraße 6 

72072 Tübingen 
 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: TB-SLM 2026 

„Auftraggeber“ 
und _____ 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: _____ 

„Auftragnehmer“ 
 

wird folgender Vertrag geschlossen: 
 

1 Gegenstand, Vergütung und Bestandteile des Vertrages 

1.1 Vertragsgegenstand 
Gegenstand des EVB-IT Systemlieferungsvertrages ist die Lieferung* des nachfolgend beschriebenen 
Systems, einschließlich der Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* durch den Auftragnehmer, auf der 
Grundlage eines Kaufvertrages und – soweit nachfolgend vereinbart – der Systemservice. 
 

Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung und ihrer Anlagen ist die Beschaffung eines Stell- und 
Ladeplatz-Managementsystems (SLM), von begleitenden Werkleistungen zur Herbeiführung der 
Betriebsbereitschaft und von Schulungen für den Auftraggeber. Wartungsleistungen für das SLM sind 
Gegenstand des Angebotsraster in Anlage Nr. 2. 
 

Art und Umfang der Leistungen ergeben sich aus diesem Vertrag, insbesondere aus den in Nummer 1.3 
genannten Dokumenten. 

1.2 Vergütung 
☐ Der Pauschalfestpreis beträgt _____. Die einzelnen Anteile am Pauschalfestpreis werden 

nachfolgend nicht gesondert ausgewiesen. 
☐ Ausgenommen vom Pauschalfestpreis sind einzelne Leistungen, die gesondert vergütet 

werden.1 

☐ Der Pauschalfestpreis beträgt _____. Die einzelnen Anteile am Pauschalfestpreis werden 
nachfolgend gesondert ausgewiesen. 
☐ Ausgenommen vom Pauschalfestpreis sind einzelne Leistungen, die gesondert vergütet 

werden.1 

☐ Es wird kein Pauschalfestpreis vereinbart. Die Vergütungen werden nachfolgend gesondert 
ausgewiesen. 

☒ Einzelheiten zur Vergütung ergeben sich darüber hinaus aus der Vergütungszusammenstellung in 
Anlage Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5. 

1Die gesonderte Vergütung ergibt sich z.B. für den Systemservice aus Nummer 7.4.1 
 

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. 
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Die vereinbarte Vergütung versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

1.3 Vertragsbestandteil 
Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile 

1.3.1 dieser Vertragstext bestehend aus den Seiten 14 bis 1818 und den folgenden Anlagen: 
 

Anlage 
Nr. 

Bezeichnung Datum / 
Version 

Anzahl Seiten 

1 

a. Projektbeschreibung E-Bus-Betrieb mit 
SLM in Tübingen (Projektbeschreibung) 

15.04.2026 8 

b. Prozess- und Systembild SLM TüBus 09.04.2026 1 

2 Angebotsraster 11.05.2026 / 
V2.2 

1 

3 Preisblatt 11.05.2026 1 

4 Formblatt „Life Cycle Cost“ 11.05.2026 4 

5 Projekt- und Lieferzeitplan (vom Auftragnehmer 
einzureichen) 

./. ./. 

 

☒ Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge: Die Anlagen in der Reihenfolge ihrer Benennung in 
der vorstehenden Tabelle sowie dem nachfolgenden Text dieser Vertragsklausel. Das Angebot des 
Auftragnehmers, sowie vom Auftragnehmer eingereichte Konzepte gelten stets zuletzt. Ungeachtet 
der hier bestimmten Rangfolge gelten sachdienliche Auskünfte vorrangig zu den Bestimmungen 
dieses Vertrages und seiner Anlagen. 

 

Eine Einbeziehung von Lizenzbedingungen an Standardsoftware* erfolgt ausschließlich nach Maßgabe 
der Nummer 4.2.2, d.h. sie gelten, unabhängig davon, ob und in welcher Rangfolge diese als Anlage in 
der Tabelle aus Nummer. 1.3.1 aufgelistet werden, ausschließlich hinsichtlich der 
Nutzungsrechtsregelungen und bei Anwendbarkeit der Nummer 4.2.2.1 in der dort vereinbarten 
Rangfolge der Regelungen, unabhängig davon, ob und in welcher Rangfolge diese als Anlage in obiger 
Tabelle aufgelistet werden, allerdings gelten für Standardsoftware* bzw. Teile von Standardsoftware* 
(Softwarekomponenten), die Open Source Software* sind, die vom Rechteinhaber vorgegebenen 
Lizenzbedingungen und die Nummer 4.2.2.2. 
Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Systemlieferungs-AGB definiert. 
1.3.2 die Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Lieferung* eines IT-Systems (EVB-IT 
Systemlieferungs-AGB) in der bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung 
1.3.3 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der 
bei Bereitstellung der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. 
 

Die EVB-IT Systemlieferungs-AGB stehen unter evb-it.gov.de und die VOL/B unter bmwe.bund.de zur 
Einsichtnahme bereit. 
 

Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne von § 305 BGB in den hier referenzierten 
Dokumenten des Auftragnehmers bzw. den sonstigen vom Auftragnehmer beigefügten Anlagen zu 
diesem Vertrag Regelungen in den EVB-IT Systemlieferungs-AGB widersprechen, sind sie 

http://evb-it.gov.de/
http://bmwe.bund.de/
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ausgeschlossen, soweit nicht eine anderweitige Vereinbarung in den EVB-IT Systemlieferungs-AGB 
zugelassen ist. 
Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart 
ist. 
 

2 Übersicht über die vereinbarten Leistungen 

2.1 Leistungen des Auftragnehmers zur Systemlieferung 
☐ Verkauf von Hardware 

☒ Dauerhafte Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung (Verkauf) 
☐ Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen 

☒ Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* des Systems (z.B. durch Aufstellung, Installation, 
Customizing* und Integration* der Hardware und Standardsoftware*) 

☐ Sonstige Leistungen _____ 

2.2 Schulung  
☒ Schulung 

2.3 Leistungen nach der Systemlieferung* 
☐ Systemservice (z.B. Aufrechterhaltung und/oder Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft*) 
☒ Sonstige Leistungen gemäß Projektbeschreibung in Anlage Nr. 1 und Angebotsraster in Anlage Nr. 

2. 

3 Systemumgebung* des Systems und Beistellungen* 
☒ Die Systemumgebung* des Systems beim Auftraggeber ergibt sich aus Anlage Nr. 2. 
☐ Die Beistellungen* ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:  

Lfd. Nr. Bezeichnung der Beistellungen* Art der Beistellungen* (HW, SW, 
IS, S)1 

   

   

   

   
 

Fußnote Erläuterung 

1 HW = Hardware, SW = Standardsoftware*, IS= Individualsoftware, S =Sonstige 

 

☒ Die Beistellungen* ergeben sich aus Anlage Nr. 2. 

4 Leistungen des Auftragnehmers zur Systemlieferung* 

4.1 Verkauf von Hardware 
vorliegend nicht einschlägig 
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4.2 Dauerhafte Überlassung von Standardsoftware* gegen Einmalvergütung (Verkauf) 

4.2.1 Leistungsumfang und Vergütung 
Dem Auftraggeber wird vom Auftragnehmer nachstehend aufgeführte Standardsoftware* gegen 
Einmalvergütung überlassen: 
Der Auftragnehmer überlasst dem Auftraggeber Standardsoftware gegen Einmalvergütung auf Dauer 
nach den Anforderungen des Angebotsrasters in Anlage Nr. 2. Dort ergeben sich auch die Anforderungen 
an die Anzahl der Nutzer. Das konkrete Lizenzmodell (z.B. Concurrent User, Named User etc.) ist nicht 
vorgegeben. Die Software muss in deutscher Sprache zu bedienen sein. Nachrangig gelten die 
Bestimmungen nach Ziff. 2.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB. 

 

Lfd
. 

Nr. 

Produktbezeichn
ung 

und -
beschreibung 
Produkt-Nr. 

Meng
e 

EXP
1 

Anzahl 
erlaubter 

Sicheungskopi
en 

Zu 
liefernd

e 
Versio

n2 

Abweichende 
Nutzungsrechte 

gemäß 
Nutzungsrechtsma

trix Anlage Nr. 
(Muster 3)3 

Einze
l-

preis4 

Gesamtprei
s4 

 -  -  -  -  -  -    -  - 

Summe der Gesamtpreise - 
 

Fußnote Erläuterung 

1 US = Standardsoftware* unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 
EU = Standardsoftware* unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 
DT = Standardsoftware* unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 
S = Standardsoftware* unterliegt _____ Exportkontrollvorschriften 

2 A = Überlassung der bei Lieferung* aktuellen Version, anderenfalls Versionsnummer 
eintragen 

3 Die hier bezeichnete Anlage ist entweder eine Nutzungsrechtsmatrix gemäß Muster 4 
oder eine vom Auftraggeber selbst erstellte Rechteregelung, keinesfalls bezieht sie sich 
aber auf Lizenzbedingungen des Herstellers der Standardsoftware*. In der 
Nutzungsrechtsmatrix erhält der Auftragnehmer im Rahmen der Vorgaben des 
Auftraggebers die Möglichkeit, von Ziffer 2.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB abweichende 
Nutzungsrechte an der Standardsoftware* einzuräumen. In der vom Auftraggeber selbst 
erstellten Rechteregelung (in der Regel die Leistungsbeschreibung) legt der Auftraggeber 
den Mindestumfang an Rechten fest, dem er an der Standardsoftware* erwerben will 
(z.B. Volumenlizenz, keine OEM-Lizenz, etc.), wenn er die Nutzungsrechtsmatrix nicht 
nutzt. Die Nutzungsrechtsregelungen der Lizenzbedingungen für die jeweilige 
Standardsoftware* gelten dann nachrangig (siehe Nummer 4.2.2). Von den 
Nutzungsrechtsregelungen in Bezug auf Open Source Software* darf in der Anlage nicht 
abgewichen werden. 

4 Bei vereinbartem Pauschalfestpreis lediglich im Feld „Summe“ den Anteil am 
Pauschalfestpreis angeben. Soweit in Nummer 1.2 vorgesehen, hat der Auftragnehmer 
den Anteil der Standardsoftware* an dem Pauschalfestpreis anzugeben. Dies allein, um 
dem Auftraggeber die Bewertung des Pauschalfestpreises zu ermöglichen. 
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4.2.2 Abweichende Lizenzbedingungen 

4.2.2.1 Bezüglich der Nutzungsrechte an der jeweiligen Standardsoftware* gelten folgende 
Regelungen in der folgenden Rangfolge: 

● Nutzungsrechtsmatrizen gemäß Muster 3 (s.a. Nummer 4.2.1, Spalte 7) 
● Ziffer 2.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB 

● die Nutzungsrechtsregelungen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen in Anlage Nr. _____ bzw. – 
im Falle der Überlassung neuer Programmstände* im Rahmen des Systemservices – aus den 
gemäß Nummer 7.1.3 bekanntgegebenen Nutzungsrechtsregelungen neuer Programmstände. Die 
jeweiligen Nutzungsrechtsregelungen gelten aber nur, soweit sie den sonstigen vertraglichen 
Regelungen weder entgegenstehen noch diese beschränken. 

Die Nutzungsrechtsregelungen in Bezug auf die Überlassung von Standardsoftware* oder 
Softwarekomponenten, die Open Source Software* sind, bleiben unberührt und haben stets Vorrang. 

4.2.2.2 Regelungen für Open Source Software* 
☐ Die Standardsoftware* oder Softwarekomponente gemäß Nummer 4.2.1 lfd. Nr. _____ wird dem 

Auftraggeber als Open Source Software* zur Verfügung gestellt. 
☐ Zusätzlich weist die vorgenannte Lizenz die weiteren Eigenschaften auf, die sich aus Anlage 

Nr. _____ ergeben. 
☐ Die Standardsoftware* oder Softwarekomponente gemäß Nummer 4.2.1 lfd. Nr. _____ wird dem 

Auftraggeber unter der folgenden Lizenz zur Verfügung gestellt, die den Anforderungen an Open 
Source Software* entspricht: _____ 

☐ Die Standardsoftware* oder Softwarekomponente gemäß Nummer 4.2.1 lfd. Nr. _____ wird dem 
Auftraggeber ausschließlich unter Geltung von durch openCode* freigegebenen Lizenzen zur 
Verfügung stellen. 

☐ Hinsichtlich der Standardsoftware* bzw. Softwarekomponente gemäß Nummer 4.2.1 lfd. Nr. _____, 
wird vereinbart, dass diese ggf. gemeinsam mit folgender Software genutzt und verbreitet wird 
(siehe Ziffer 2.2.4 EVB-IT Systemlieferungs-AGB): _____. 

4.2.3 Bereitstellung der Standardsoftware* 
Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Standardsoftware* wie folgt zur Verfügung: 
☐ gemäß Nummer 4.2.1 lfd. Nr. _____ auf Datenträger: Typ: _____, Kennzeichnung: _____. 
☐ gemäß Nummer 4.2.1 lfd. Nr. _____ in folgender Form: _____. 
☐ gemäß Nummer 4.2.1 lfd. Nr. _____, wie in Anlage Nr. _____ beschrieben. 
☐ gemäß Nummer 4.2.1 lfd. Nr. _____, bei openCode* mit allen dafür notwendigen Bestandteilen und 

entsprechend deren Anforderungen. 
☒ gemäß Angebotsraster in Anlage Nr. 2 einschließlich begleitender Leistungen zur Herbeiführung 

der Betriebsbereitschaft, insbesondere der Installation gemäß Nr. 1.1.1.  

4.3 Übernahme von Altdaten und andere Migrationsleistungen 
vorliegend nicht einschlägig 

4.4 Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* 

4.4.1 Leistungsumfang 
Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* des Systems (Ziffer 2.3 EVB-IT 
Systemlieferungs-AGB). 
☒ Der Auftragnehmer schuldet die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* wie in Anlage Nr. 2 

beschrieben. 



 

Systemlieferungsvertrag 

Version 2.0.0 vom 01.03.2026 
Seite 8 von 18 

4.4.2 Abweichende Nutzungsrechtsvereinbarungen 
☐ Abweichend von Ziffer 2.3.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB werden gem. Anlage Nr. _____ für die 

dort genannten Arbeitsergebnisse die dort aufgeführten Nutzungsrechte vereinbart. 

4.4.3 Vergütung 
☐ Die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* ist mit dem Pauschalfestpreis abgegolten. 
☐ Die gesonderte Vergütung für die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* beträgt pauschal Euro. 
☐ Die Vergütung für die Leistungen zur Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* erfolgt gesondert 

nach Aufwand gemäß Nummer 9 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro. 
☐ Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen. 

☒  Die Vergütung für die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* ergibt sich aus dem Angebotsraster 
in Anlage Nr. 2 und dem Preisblatt in Anlage Nr. 3. 

4.5 Sonstige Leistungen zur Systemlieferung 

4.5.1 Leistungsumfang 
☒ Der Umfang der sonstigen Leistungen zur Systemlieferung* ergibt sich aus Anlage Nr. 2. 

4.5.2 Vergütung 
☐ Sonstige Leistungen sind mit dem Pauschalfestpreis abgegolten. 

☐ Der Vergütungsanteil für die Leistungen beträgt _____. 
☐ Die gesonderte Vergütung für sonstige Leistungen beträgt pauschal _____ Euro. 
☐ Die Vergütung erfolgt gesondert nach Aufwand gemäß Nummer 9 

☐ mit einer Obergrenze in Höhe von _____ Euro. 
☐ Dabei ist Personal der Kategorie(n) _____ einzusetzen. 

☒  Die Vergütung für die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft* ergibt sich aus dem Angebotsraster 
in Anlage Nr. 2 und dem Preisblatt in Anlage Nr. 3. 

 

5 Schulung 

5.1 Art und Umfang der Schulungen 
☐ Es sind Schulungen gemäß nachfolgender Tabelle vereinbart: 

Lfd
. 

Nr. 

Anzahl der  
Schulunge

n 

Art der 
Schulung 

(NZ/AD/MP/S)
1 

Inhalt 
der 

Schulun
g 

Schulungstag
e pro 

Schulung 

Ort
2 

Maximale 
Anzahl 

Teilnehme
r pro 

Schulung 

Betrag 
pro 

Schulung
³ 

Gesamtpreis
³ 

         

Summe der Gesamtpreise _____ 
 

Fußnote Erläuterung 

1 NZ = Nutzerschulung 
AD = Administratorenschulung 
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Fußnote Erläuterung 

MP = Multiplikatorenschulung 
S = sonstige Schulung 

2 Von Ziffer 2.4.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB abweichender Ort der Schulung 
 

3 Sofern im Pauschalfestpreis enthalten, keine Angabe notwendig 

☒ Vorbereitung und Durchführung von Schulungen erfolgen gemäß dem Angebotsraster in Anlage 
Nr. 2. 
 

5.2 Schulungsunterlagen 
☐ Es werden folgende Schulungsunterlagen geschuldet: 

Lfd. 
Nr. 

Schulung (hier 
lfd. Nr. aus 

Nummer 5.1 
eintragen) 

Schulungsunterlage EXP1 Menge 

     
 

Fußnote Erläuterung 

1 US = Schulungsunterlage unterliegt US-amerikanischen Exportkontrollvorschriften 
EU = Schulungsunterlage unterliegt EU-Exportkontrollvorschriften 
DT = Schulungsunterlage unterliegt deutschen Exportkontrollvorschriften 
S = Schulungsunterlage unterliegt _____ Exportkontrollvorschriften 

 

☒ Art und Umfang von Schulungsunterlagen ergeben sich aus dem Angebotsraster in Anlage Nr. 2. 
☐ Von Ziffer 2.4.2. und/oder Ziffer 2.4.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB abweichende oder zusätzliche 

Nutzungsrechte an den Schulungsunterlagen sind in Anlage Nr. _____ vereinbart. 

5.3 Vergütung für Schulungen und Schulungsunterlagen 
☐ Die in Nummer 5.1 vereinbarten Schulungen sind im Pauschalfestpreis enthalten. 
☒ Eine Vergütung für die Schulung ist gesondert nach Maßgabe von Nummer 5.1 zu zahlen. 
 

6 Dokumentation und Software Bill of Materials (SBOM)* 

6.1 Art und Umfang der Dokumentation 
☐ Es wird folgende Dokumentation geschuldet: 

Lfd. Nr. Dokumentation für 
Systemkomponente* aus (z.B. 

Nummer 4.1 lfd. Nr. 2) 

Art der Dokumentation Anzahl 
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☒ Art und Umfang der Dokumentation des Systems ergibt sich aus Anlage Nr. 2. 
 

6.2 Weitere Regelungen zur Dokumentation 
☐ Ergänzend/abweichend von Ziffer 5.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB ist die Dokumentation 

gemäß Nummer 6.1 lfd. Nr. _____ in folgender Sprache / in folgender Form zu erstellen: in 
deutscher Sprache und in jedem Fall zusätzlich in digitaler Form (z.B. als pdf-Datei). 

☐ Ergänzend/abweichend von Ziffer 5.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB sind folgende Teile _____ der 
Dokumentation gemäß Nummer 6.1 lfd. Nr. _____ bis zum _____ zu liefern. 

☐ Abweichend von Ziffer 5.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB ist der Auftragnehmer nicht über das 
gesetzliche Maß hinaus verpflichtet, die im Rahmen der Mängelhaftung gemäß Ziffer 13 EVB-IT 
Systemlieferungs-AGB durchgeführten Maßnahmen zu dokumentieren. 

☐ Abweichend von Ziffer 4.6 Satz 2 und Ziffer 5.4 EVB-IT Systemlieferungs-AGB sind Anpassungen 
und Änderungen, die aufgrund von Maßnahmen zum Systemservice oder im Rahmen der 
Mängelbeseitigung an den Dokumentationen gemäß Nummer 6.1 lfd. Nr. _____ erforderlich sind, 
nicht in die Dokumentation einzuarbeiten, sondern als separate Dokumente zu liefern. 

☐ Abweichend von Ziffer 5.5 Satz 1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB wird an den für den Auftraggeber 
erstellten Dokumentationen gemäß Nummer 6.1 lfd. Nr. _____ statt des nicht ausschließlichen 
Nutzungsrechts ein ausschließliches Nutzungsrecht gewährt. 

☒ Weitere Vereinbarungen zur Dokumentation gemäß Anlage Nr. 2. 

6.3 Software Bill of Materials (SBOM)* 
☐ Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine Software Bill of Materials (SBOM)* gemäß BSI 

TR-03183-2 für die nach diesem Vertrag überlassene bzw. erstellte Software* 

☐ im Format SPDX 

☐ im Format CycloneDX 

zur Verfügung. 
Soweit Systemserviceleistungen zur Wiederherstellung und/oder zur Aufrechterhaltung der 
Betriebsbereitschaft* des Systems oder von Systemkomponenten* vereinbart ist, aktualisiert der 
Auftragnehmer die von ihm bereitgestellte Software Bill of Materials (SBOM)* für alle neuen 
Programmstände*, die er dem Auftraggeber nach diesem Vertrag zur Verfügung stellen muss, sofern 
sich aus den neuen Programmständen* Änderungen an der Software Bill of Materials (SBOM)* ergeben. 
 

7 Systemservice und sonstige Leistungen nach der Systemlieferung* 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen des Systemservices zur Wiederherstellung und/oder zur 
Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft* des Systems und/oder zur Lieferung neuer Programmstände* 
nach folgenden Regelungen: 
Die Leistungen zur Systemlieferung enden mit der Lieferung und Herbeiführung der Betriebsbereitschaft 
des SLMs, sowie der Abnahme aller hierfür erforderlichen Leistungen („Gesamtabnahme“). Der 
Systemservice beginnt mit der Gesamtabnahme des SLMs zu laufen. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen des Systemservices zur Wiederherstellung und zur 
Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft* des Systems. Der Auftraggeber hat im Angebotsraster 
Mindestanforderungen für den Systemservice vorgesehen, auf deren Grundlage der Auftragnehmer im 
Angebotsraster und im Formblatt „Life Cycle Cost“ Angaben zu seinen Wartungsleistungen macht. Diese 
gelten soweit sie den Anforderungen des Auftraggebers im Angebotsraster entspricht. Andernfalls gelten 
die im Leistungsverzeichnis festgelegten Mindestanforderungen verbindlich. Die Bestimmungen der EVB-
IT Systemlieferungs-AGB zum Systemservice (insbesondere Ziff. 4 EVB-IT Systemlieferungs-AGB) 
finden folglich keine Anwendung. 
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Nach der Gesamtabnahme erbringt der Auftragnehmer die vereinbarten Leistungen des Systemservices 
für einen Zeitraum von 24 Monaten ohne zusätzliche Vergütung. Dies entspricht der vereinbarten 
Gewährleistungsfrist. Ab dem 25.  Monat nach der Gesamtabnahme wird die in der Angebotsraster und 
im Preisblatt vereinbarte Vergütung für den Systemservice fällig. Die Vergütung für den Systemservice ist 
bis zum 60. Monat nach der Gesamtabnahme festgeschrieben. 

Erstmals mit Ablauf von 60 Monaten und danach jährlich kann der Preis für den Systemservice angepasst 
werden. Jede Partei kann die vereinbarten Preise durch einseitige Erklärung in Schriftform gegenüber der 
anderen Partei jährlich mit einer Frist von 90 Tagen zum Kalendertag der Gesamtabnahme anpassen. 
Die Preisanpassung ist an die Entwicklung des vom Statistischen Bundesamt amtlich festgestellten 
Erzeugerpreisindex für IT-Dienstleistungen für Deutschland (DL-IT; WZ08-62; auf der Basis 2021 = 100) 
gegenüber dem für das Quartal der Zuschlagserteilung aktuell veröffentlichten Index gekoppelt. Verändert 
sich dieser um mindestens 5 Prozentpunkte, ändert sich die Höhe der zugrunde zu legenden Preise im 
gleichen prozentualen Verhältnis nach unten oder oben mit Wirkung zum Beginn des jeweils auf die 
Erklärung folgenden Kalenderquartals. Eine rückwirkende Preisanpassung ist ausgeschlossen. 

8 Zusätzliche Regelungen für Open Source Software 
vorliegend nicht einschlägig 

9 Ergänzende Vereinbarungen bei Vergütung nach Aufwand 
vorliegend nicht einschlägig 

10 Termin- und Leistungsplan 
☐ Der Termin- und Leistungsplan ergibt sich aus folgender Tabelle: 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der zu 
erbringenden Leistung 

Art des 
Termins TL1, 

SL2 

Leistungszeit 
(Datum oder 

Zeitpunkt nach 
Zuschlagserteilung) 

Leistungsort  
(einschließlich 

Anschrift) 

Bemerkungen 

      
 

Fußnote Erläuterung 

1 TL = Teillieferung* 

2 SL = Systemlieferung* 

 

☒ Der Termin- und Leistungsplan ergibt sich aus dem vom Auftragnehmer einzureichenden Projekt- 
und Lieferzeitplan in Anlage Nr. 5, soweit dieser den Anforderungen an den Projekt- und 
Lieferzeitplan gemäß den Bewerbungsbedingungen entspricht. Andernfalls hat die Lieferung und 
die Herbeiführung der Betriebsbereitschaft für das SLM spätestens bis zum 30.06.2027 vollständig 
zu erfolgen. 

11 Zahlungsplan, Rechnungen 
☐ Der Auftragnehmer erhält zum _____ (Datum) eine Vorauszahlung in Höhe von _____ Euro Zug 

um Zug gegen Gewährung einer Vorauszahlungssicherheit (siehe Nummer 19.5.1). 
☐ Der Zahlungsplan ergibt sich aus folgender Tabelle: 

Leistung gemäß 

Nummer 9, lfd. Nr. 
Art der Zahlung, 

AZ1, TZ2, SZ3 

Betrag Bemerkungen 
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Fußnote Erläuterung 

1 AZ = Abschlagszahlung 

2 TZ = Teilzahlung 

3 SZ =Schlusszahlung 

 

☒ Der Zahlungsplan ergibt sich aus Anlage Nr. 2. 
 

☒ Rechnungen sind nach den Vorgaben der folgenden E-Rechnungsverordnung elektronisch 
einzureichen 

☐ E-Rechnungsverordnung des Bundes - ERechV 

☐ _____ [z.B. E-Rechnungsverordnung des jeweiligen Landes] 
Dabei ist folgende Leitweg-ID _____ zu verwenden. Zudem müssen alle Pflichtfelder sowie die 
Zusatzfelder _____ gefüllt sein. Weitere Details ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 
Eine Rechnung, die entgegen vorstehender Regelung nicht elektronisch gestellt wird, begründet 
keinen Verzug nach § 286 Abs. 3 BGB. 

☐ Für die Rechnungsstellung gilt abweichend davon die folgende Regelung: _____ 

 

12 Verantwortlicher Ansprechpartner 

Art des Kontakts Ansprechpartner des Auftraggebers Ansprechpartner des 
Auftragnehmers 

Name Robert Kugler Michael Scheufele  

Position Vertraglicher 
Ansprechpartner 

Technischer  
Ansprechpartner 

 

Organisationseinheit Stabstelle TüBus Informationstechnologie 
IT-Infrastruktur 

 

Telefonnummer: +49 7071 157-2072 +49 7071 157-4940  

E-Mail: robert.kugler@swtue.de Michael.Scheufele@swtue.de  

 

13 Weitere Pflichten des Auftragnehmers 

13.1 Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers 
☐ Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers: 
 

Lfd. 
Nr. 

Position Fachliche 
Qualifikation 

Sicherheitsüberprüfung  
SÜ 1, 2 oder 31 

Sonstige Anforderungen, 
z.B. weitere 

Sicherheitsanforderungen 

     

mailto:robert.kugler@swtue.de
mailto:Michael.Scheufele@swtue.de
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Fußnote Erläuterung 

1 Stufen der Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz 

 

☐ Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers ergeben sich aus 
Anlage Nr. _____. 

13.2 Allgemeine Sicherheitsanforderungen 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die Laufzeit des Vertrages: 
☐ bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die Regelungen zur IT-Sicherheit gemäß Anlage 

Nr. _____ zu beachten. 
☐ sich der Geheimschutzbetreuung gemäß Anlage Nr. _____ zu unterstellen. 
☐ die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr. _____ zu 

beachten. 
☐ folgende weitere Regelungen einzuhalten: _____. 

13.3 Mitteilung von Kopier- oder Nutzungssperren* 
☒ Dem Auftragnehmer sind keine Kopier- oder Nutzungssperren* in den Systemkomponenten* 

bekannt. 
☐ Dem Auftragnehmer sind Kopier- oder Nutzungssperren* in den Systemkomponenten* gemäß 

Nummer _____ lfd. Nr. _____ bekannt. Einzelheiten siehe Anlage Nr. _____. 

13.4 Entsorgung der Hardware (ergänzend zu Ziffer 2.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB) 
☐ Ergänzend zu Ziffer 2.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB und den entsprechenden gesetzlichen 

Regelungen gelten die in Anlage Nr. _____ aufgeführten zusätzlichen Vereinbarungen über die 
Entsorgung von in Nummer 4.1 genannter Hardware. 

☐ Der Auftragnehmer übernimmt die Entsorgung auch von nicht in Nummer 4.1 genannter Hardware 
(Altgeräte) aufgrund gesonderter Vereinbarung gemäß Anlage Nr. _____. 

13.5 Entsorgung der Verpackung 
☐ Ergänzende Vereinbarung zur Entsorgung der Verpackung durch den Auftragnehmer gemäß 

Anlage Nr. _____. 
☐ Die Entsorgung der Verpackung erfolgt durch den Auftraggeber (abweichend von Ziffer 2.1 EVB-IT 

Systemlieferungs-AGB). 

14 Mitwirkung des Auftraggebers 
☐ Dem Auftraggeber obliegt folgende Mitwirkung (z.B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, 

Dokumente): 

Lfd. 
Nr. 

Art der 
Mitwirkung 

Erläuterungen (z.B. fachliche 
Qualifikation des Personals, 

das Mitwirkungsleistungen erbringt) 

max. Aufwand Termin, 
Zeitraum 

Ort 

      

 

☒ Die Mitwirkung des Auftraggebers ergibt sich aus Anlage Nr. 1. und ergeben sich darüber 
hinaus ggfs. aus einer Vereinbarung im Einzelfall oder den EVB-IT Systemlieferungs-AGB. Die 
Parteien verpflichten sich, sich partnerschaftlich über die Erbringung von Mitwirkungsleistungen 
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abzustimmen. Der Auftraggeber kommt mit der Erbringung von Mitwirkungsleistungen nur dann in 
Verzug, wenn diese hinreichend konkret und unter Nennung einer verbindlichen Frist 
einvernehmlich zwischen den Parteien definiert wurden oder dann, wenn er vom Auftragnehmer 
unter angemessener Fristsetzung erfolglos zur Mitwirkung aufgefordert wurde. 

 

15 Systemlieferung* 

15.1 Demonstration des Systems 
Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 11.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB 

☐ ergeben sich Regelungen zur Demonstration, deren Dauer und die vorzuführenden 
Funktionalitäten aus Anlage Nr. _____. 

☐ erstellt der Auftragnehmer die erforderlichen Testdaten zur Durchführung der Demonstration. 
☐  Einzelheiten gemäß Anlage Nr. _____. 

☐ erbringt der Auftragnehmer weitere Unterstützungsleistungen gemäß Anlage Nr. _____. 

15.2 Erfüllungsort 
☒ Erfüllungsort (falls abweichend von Ziffer 12.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB) ergibt sich aus den 

Bestimmungen im Leistungsverzeichnis. 

15.3 Versand 
☐ Abweichend von Ziffer 12.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB wird hinsichtlich der Versand- und 

Verpackungskosten folgende Regelung getroffen: _____ 
 

16 Mängelhaftung (Gewährleistung) 

16.1 Verjährungsfrist (Gewährleistungsfrist) für Mängel des Systems 
☐ Es gilt Ziffer 13.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB mit der Maßgabe, dass für Sach- und 

Rechtsmängel die Verjährungsfrist statt 24 Monate _____ Monate beträgt. 
☐ Die Verjährungsfristen für Sach- und Rechtsmängel ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 
☐ Anstelle der in Ziffer 13.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB geregelten zwölfmonatigen Frist für den 

Rücktritt bezogen auf die Standardsoftware* tritt eine _____-monatige Frist. 
☒  Auf die Bestimmungen zum Systemservice in Nr. 7 wird hingewiesen. 

16.2 Verjährungsfrist (Gewährleistungsfrist) für Mängel an Teilleistungen 
☐ Abweichend von Ziffer 13.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB endet die Verjährungsfrist für Mängel 

an Teillieferungen* gemäß Anlage Nr. _____. 
 

16.3 Mängelmeldungen 
Die Mängelmeldung entspricht der Störungsmeldung im Rahmen des Systemservices. 

16.4 Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten*, Servicezeiten, Hotline, Teleservice* 
Es gelten die Bestimmungen im Rahmen des Systemservices entsprechend. 
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17 Haftungsregelungen 

17.1 Haftungsobergrenze bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung 
☐ Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB beträgt die Haftungsobergrenze bei 

einem Auftragswert* über 100.000 EURO insgesamt für diesen Vertrag 50 % des Auftragswertes*. 
☐ Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB gelten für die Haftung bei leicht 

fahrlässigen Pflichtverletzungen die Regelungen gemäß Anlage Nr. _____. 

17.2 Haftung bei Verzug 
☐ Abweichend von Ziffer 15.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB gelten für die Haftung für Verzug die 

Regelungen gemäß Anlage Nr. _____. 

17.3 Haftung für entgangenen Gewinn 
☐ Abweichend von Ziffer 15.6 EVB-IT Systemlieferungs-AGB haftet der Auftragnehmer auch für 

entgangenen Gewinn. 
 

18 Vertragsstrafen bei Verzug 

18.1 Verzug bei Systemlieferung* oder Teillieferung* 
☐ Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB gilt die dort aufgeführte Vertragsstrafe 

nicht bei Überschreitung der für die Teillieferungen* gemäß Nummer 10 festgelegten Termine. 
☐ Abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB wird bei Verzug der Systemlieferung* 

oder Teillieferung* die Vertragsstrafenregelung gemäß Anlage Nr. _____ vereinbart. 

18.2 Verzug bei Reaktions-* und Wiederherstellungszeiten* 
☐ Zusätzlich zur Vertragsstrafe gemäß Ziffer 9.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB werden in Anlage Nr. 

_____ Vertragsstrafen für die Nichteinhaltung der in Nummer 7.1.1.2 geregelten Reaktions-* und 
Wiederherstellungszeiten* zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft* nach der 
Systemlieferung* vereinbart. 

☐ Zusätzlich zur Vertragsstrafe gemäß Ziffer 9.3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB werden in Anlage Nr. 
_____ Vertragsstrafen für die Nichteinhaltung der in Nummer 16.4.1 geregelten Reaktions-* und 
Wiederherstellungszeiten* im Rahmen der Mängelhaftung (Gewährleistung) vereinbart. 

 

19 Weitere Vereinbarungen 

19.1 Abweichende Mängelklassifizierung 
☐ Abweichend von Ziffer 3 EVB-IT Systemlieferungs-AGB werden die in Anlage Nr. _____ genannten 

Mängelklassen vereinbart. 

19.2 Garantien 

19.2.1 Auftragnehmergarantien 
☒ Der Auftragnehmer übernimmt zusätzlich zu der in diesem Vertrag (Nummer 16 und Ziffer 13 EVB-

IT Systemlieferungs-AGB) vereinbarten Mängelhaftung die im Angebotsraster in Anlage Nr. 2 
aufgeführten Haltbarkeitsgarantien (Konkretisierung und/oder Begrenzung z.B. des Inhalts oder der 
Rechtsfolgen dieser Haltbarkeitsgarantie). 

☐ Der Auftragnehmer übernimmt zusätzlich zu der in diesem Vertrag vereinbarten Mängelhaftung 
(Nummer 15 und Ziffer 13 EVB-IT Systemlieferungs-AGB) eine Beschaffenheitsgarantie, deren 
Konkretisierung und/oder Begrenzung, z.B. des Inhalts oder der Rechtsfolgen in Anlage Nr. _____ 
erfolgt. 



 

Systemlieferungsvertrag 

Version 2.0.0 vom 01.03.2026 
Seite 16 von 18 

19.2.2 Herstellergarantien 
☐ Der Auftragnehmer erklärt, dass die Hersteller der folgenden Systemkomponenten* folgende 

Haltbarkeitsgarantien übernehmen: 

Lfd. Nr. der 
betroffenen 

Systemkomponente* 
gemäß Nummer 4 

Garantiebeginn Dauer der Garantie 
in Monaten 

Name des 
Herstellers 

Art der Garantie 
(z.B. VOS/BIS1) 

      
 

Fußnote Erläuterung 

1 VOS = Vorortservice (am Erfüllungsort) 
BIS = Bring-In-Service (zum Auftragnehmer auf dessen Kosten) 

 

☒ Weitere Vereinbarungen (Konkretisierung und/oder Begrenzung z.B. des Inhalts oder der 
Rechtsfolgen) zur Haltbarkeitsgarantie und/oder Beschaffenheitsgarantie des Herstellers gemäß 
Anlage Nr. dem Angebotsraster in Anlage Nr. 2. 

19.3 Hinterlegung des Quellcodes* 
☐ Es wird gemäß Ziffer 16.1 EVB-IT-Systemlieferungs-AGB die Hinterlegung des Quellcodes* 

folgender Standardsoftware* vereinbart: 

Lfd. Nr. aus  
Nummer 4.2.1 

Hinterlegungsstelle und 
Hinterlegungsvereinbarung 

Beitritt zu einer bestehenden 
Hinterlegungsvereinbarung  

ja/nein 

 Hinterlegungsstelle: 
Hinterlegungsvereinbarung 
gemäß Anlage Nr.  

 

 

19.4 Haftpflichtversicherung 
☒ Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 17.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB wird 

vereinbart. 
 

19.5 Sicherheiten 

19.5.1 Vorauszahlungssicherheit 
Es wird eine Vorauszahlungssicherheit gemäß Ziff. 18 EVB-IT Systemlieferungs-AGB vereinbart. 
☐ Abweichend von Ziffer 18.1 EVB-IT Systemlieferungs-AGB beträgt die Höhe der 

Vorauszahlungssicherheit statt 100 % der Vorauszahlung _____ Euro (Hinweis: wenn niedriger als 
100 % der Vorauszahlung, haushaltsrechtlich i.d.R. nicht zulässig). 

19.5.2 Mängelhaftungssicherheit 
☒ Es wird die Leistung einer Sicherheit für die Mängelhaftung durch Hinterlegung von Geld auf einem 

Sperrkonto oder Übergabe einer Mängelhaftungsbürgschaft gemäß Ziffer 18.2 EVB-IT 
Systemlieferungs-AGB vereinbart. 
Höhe der Sicherheit:  
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☒ Abweichend von Ziffer 18.2 EVB-IT Systemlieferungs-AGB beträgt die Höhe der Sicherheit: 10 
% des Auftragswertes*. Die Mängelhaftungssicherheit ist mit der Gesamtabnahme und vor 
Zahlung der letzten Rate gemäß Zahlungsplan zu leisten und bis zum Ablauf der 
Gewährleistung (siehe Nr. 16.1 und Nr. 16.2) aufrechtzuerhalten. 

19.6 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 
☐ Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 19 EVB-IT Systemlieferungs-AGB ergeben sich 

Regelungen zur Geheimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr. _____. 
☒ Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet 

werden sollen (Auftragsdatenverarbeitung), treffen die Parteien in Anlage Nr. eine schriftliche 
Vereinbarung über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag i.S.d. Art. 28 DS-GVO, 
die zumindest die dortigen gesetzlichen Mindestanforderungen beinhaltet (z.B. DSGVO). Die 
Vereinbarung kann vom Auftragnehmer bereitgestellt werden. 

☐ Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr. _____. 

19.7 Vereinbarungen zur Korruptionsprävention 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die Laufzeit des Vertrages 

☐ die in Anlage Nr. _____ aufgeführten Vorschriften zur Korruptionsprävention in der öffentlichen 
Verwaltung zu beachten. 

☐ folgende weitere Regelungen einzuhalten: _____.  

19.8 Sonstige Vereinbarungen 
☒ Sonstige Vereinbarungen:  

19.8.1 Zustandekommen des Vertrags 
 Dieser Vertrag kommt mit Erteilung des Zuschlags an den Auftragnehmer zustande, so dass es 

keiner Unterschrift der vertraglichen Vereinbarungen bedarf. Auftragnehmer ist der Adressat der 
Zuschlagserteilung. Für Subunternehmer gelten die Bestimmungen der Ziff. 7 EVB-IT 
Systemlieferungs-AGB. Ergänzende oder abweichende, nachträgliche Vereinbarungen können per 
Textform geschlossen werden, wobei jede der Parteien eine Bestätigung in Schriftform verlangen 
kann. 

19.8.2 Vertragsdauer und Kündigung  
 Die Leistungen zur Systemlieferung enden mit der Gesamtabnahme. Der Systemservice beginnt 

mit der Gesamtabnahme des SLMs. 
 Der Vertrag kann erstmals mit Ablauf von 60 Monaten ab der Gesamtabnahme und danach jährlich 

jeweils zum Kalendertag der Gesamtabnahme gekündigt werden. Die Kündigung erfolgt in 
Schriftform und muss der jeweils anderen Partei spätestens 6 Monate vor Vertragsende zugehen. 
Der Vertrag endet spätestens 10 Jahre (120 Monate) nach der Gesamtabnahme, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf. 

 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt vor, 
wenn Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen der Parteien die Fortsetzung des 
Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann. Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer 
vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe gesetzten 
Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, soweit nicht gemäß § 323 Abs. 2 BGB eine 
Fristsetzung entbehrlich ist. Ein Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen durch den 
Auftragnehmer stellt regelmäßig einen solchen wichtigen Grund dar. 

19.8.3 Exit-Management 
 Das Exit Management dient der Überführung der vom Auftragnehmer erbrachten Prozesse und 

Leistungen an den Auftraggeber selbst oder an einen neuen Dienstleister. Der Auftragnehmer ist 
verpflichtet, an der Rückübertragung mitzuwirken und die Übertragung aktiv zu begleiten. Der 
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Auftragnehmer erstellt einen Rückübertragungsplan zum effektiven, kostengünstigen und 
unterbrechungslosen Übergang der Systeme, Prozesse und dem Datentransfer in Abstimmung mit 
dem Auftraggeber. 

 Der Auftragnehmer wird für Leistungen im Rahmen des Exit Managements zusätzlich vergütet. Im 
Fall der Beendigung des Vertragsverhältnisses durch außerordentliche Kündigung des 
Auftraggebers erhält der Auftragnehmer keine Vergütung, sofern diese auf eine schuldhafte 
Pflichtverletzung des Auftragnehmers zurückzuführen ist. 

 

☐ Die sonstigen Vereinbarungen ergeben sich aus Anlage Nr. _____. 
 

Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer 

 
 

Datum, Name 

 
 

Datum, Namef 
 

-----BEGIN EVB-IT digital Repro-Code----- 
 
eJzdfdtuXEeW5a8k9DCoAhSquF/cRgESLLvtst0Fy+We6UaBiMsOMkvJpDovUpkNA/0hjakXA/MH81RPoz/pL+m1T2ZKJDNJHkqibAwMWFJmxonL3nvtteJ2/v3Bcr14ST8++OTfH0zbg08ehOhiUa6LprMVttUoorRKFGmzqtqZls2Dhw8WtFz
PVssHn/zrtpzLOpvkSahuUU5bLXKSUtSkkgm9aeXwSdYl4DtBHb+0PmSR8IEIvpnsKLqgjdDJeUfZC5+NFjY6L1IrUhTVSBkTlC7cgn9b03I1PZt/ybWPLJPny1e04L6ufnxBKLdc5dW0Hq3oryt8/TLP8NChT8NfH3yyWqzppz8/fEB/fTGb1u
lq9uPT0xcrjFbPsyX99PDBC5q36fz48fbB8/Vs9tPDuwwJBVmVS144kxJabjDUXTUMjmo5uBJriKKVVGVuAQ+hKCyVLkqOUcjYXatKOnxydUhGltkbkr4gun5AHnz64vffv/77k/Vy8sVp+cdPf/fi9/jk6XRJ85P1arla5Nd/o4nffh60DHqC3
xeMEc350we/guEkGXUPzYgaG54UNIZGuSykbKl4D99M9epwjixzeDj7lGZteXBAt50zsSHMtBaR4LZWmiBS6uhcrFRsamRdRPntQ599/92X336Bfy/X5fvNR589/fzxn77+flcHPvn+iXj29TcTLbUbPl1Mc5nRt/l0aBYadKQe/PQrsEburdei
GQpyF1aZJKI1TZSolbVO9WbLVWuMLLMf7+jOjI7qydm00lV7XBqgr/LboRzG4+GDsxdv6g8q1Wy8Fd0WRFhNEuZqTjgtfc0+mNJ50BFFi/z5xvif/OufefCuVPMtTedvK2K4uVRPbiX4BFwLUWUMG3qMkCb2OmUbcLlleaCeezWqyoWUzRpwUr2
w3WZRdAxCBvTceaIaupBGN5lcEE4ZIH0pUZSUOZcgaqSuUkl/1agjy7wDYn26/v0XBAAC3M/bpNFi8vJsMZvyR43mkx9oATOUvFjPjydr/GJ6ssBvHs9nGb+YTJerSZvS5Akt60nunX+F39Ny8mxFs5kYinydG72Y5dW5+CbPUeyU5qvlj8sVnS
4nv0Ec/vYh6pxPCsH/pqtNvf9Mi+f413K1ZnScnK8Xk3+kRaFpf/33k6Ex3NQntFpMqSwLt3I1NGE1VMnPe1ZP1rNNcRRaTPixj9cd7nB8TCjxaPLPecHPX16oaPPLjPYDHxASbXJhdDY9O6blGdq4QEu54ae7h87p5BRtIsZzNKeerLgf2yqen
83P6cVq+ejT361//xHAfpQnqtyS0taJipQHr4pe5AioACxJ710gm8JVTxxZ5j3g5S/5hqgvFvWqYoW34EM25yIQ/klka0LqYDjIRXtRvx04rzsFDcKGdIKBqxVj4moXpI2r1elaSnubSB5/++3T/3lLHlEPJ/rhxDyc2IeTA5lkGyUw9QF4m1+C
t30c7VX7UqQR2ZgirPVA9CYViKJPVgVNJvVfJb4F1ZXXSACeOoBZOSsy0+RktCc8AeiVrnrVyDJ7XnUKpj0d41TAsePXf+dQPPpjXjNSzDrqf4HIv9EIPcTQdBGZItoFloic3OEyqinlXGxyoPwH3U1Vct4mJ3xQ4C0YKFE8ylYfdDKWaIPZ255
8+6dvnjz97pK/ffNP3z79Xxe87Xqqcsi/LvQ4z1c0RfC9Qa6bumxqjiG7KlQh2Dgk0K3uo9Dd6ppDiNG1a7sc4Sw2OBGDZXBokBnB458UEXMuWNvNPXb55dsuP0d0Hb24aOnFLaZuKfToFAkILhAyIkSeAzVT1IIusvjq95HlllbkAQBugLNowY
4NBaFjBJyRSmCBiPkUbPK9Bafstf4VrI9dswRKGg0OBkjcdEXsgnMZlA8m3g3OzE3Dfa/A0oyiCqkgosP3NmQ4HVgkAgbMxyYZDNA+1FBsC0WkmICIzuJvioCIRjtQP9nI7wPLuDLvDiwQcLRYcrY/eksjjuADz/O6H53kRXuVF3ST42Uw1sq0D
koJAyQ1p7SKyOm6dN98VWrfBw453uGmtLymBRMjOhp+MMvLJb65wSklRixZDlstG2ceFlxQyx26wphqXJDpPRo0fDrPIEtHebZqGTTpRj3RTafYtAgUAaMOZow+RaGa9L02VZxU79EaICK85ZgufHZTayKQINUEhdu6ZrHmBSgJ4lejUZClPNly
XcBapymZWoV2KoJ/2ISM3qPoSXnXQkVWv8A/RgnZX3fAcuAB+cEPlIbpFHJCNBEZkHphWE0l7c3NjCxzX/zS99iNDw1J26P6QFWUCniFzuKRsKYXP8rbbqN30KiqGkC9U8i1tjko9Az9L2OBTm8E9hA+Nr0bZVTod1kjcFT5zhOVhYAOIIK6OpA
1xAaY0VWjjizz7ij89duAnud6cvRskJeQsZ1YLB5t5SYtXl540kG0Sb1RtEg2ClTA6oBxsikLJNsBi7tN48D41hbdhDt7bpmy064Akn2RPIkL34wS2EPNt0459WDrtbLHI5I0sdjhmKQGl+6ti9aKbk3zXFq/I+xAw7/++fXfBg2+6yhEOMgWWF
bZZZdfApeSb6HLAobugMo2NZ4H0wEM1JG3LTsfSOjmdNIQkcbgK0umi6xVFa4HVygYo8zeDMzIMveFS1CsoCyhim6aQmgCIEFo0M3sIURIBZX31eB24IqR0hn0OwXnoNoSoKYy3tRWdQghW3lHoujvxstvw8IakysRXAMQg7GVzYsEW4mAzGhsN
M3mj46FoxwJkkAlgubVJPEk6FYOMoVkBQBtvhiQlKuONLLMeznS0QpCfTa7mXZm6VyBB3cMLzB5YCMQucV4wDxgMId9SDlkXVT3+Dad4zGIwUPdqJTgvopQmY1FSJcJDu2q7/skbue+srbYwZNsY43UOi9gkRTe2Cyz7ErHO07b3NF9v73FfRPg
1WcElEw8K1Jh1mwVhIZXsshIMqVDyvFe3Veb3EqyHdZ1aBNIDYLLSDSsmqIjaV8CoKwEZA8lkPU75DrgpYB2iZCqyTUVq73dS+Xjyuy574oH9LLbDr3prkueFxCdLMDJZxJFd0ABSBA0bNTGs3WHZaINEj6CIimmBYSMzzzeAMRUYxXQu5DRBMZ
SwwVri1HJ7c3wQlQYOJoUBnkRw9siRk7DuDW0BHZorY1XGqRyVjbAIjEUxyo+iOzBm0JQ3mQEWdH53RsUpU65lAR+aMAUEygpPE6hfYDuoHOXlq40SLpQskYRXxJYjKnQK7XCKyw+JYLLDHMZ79ggKYEWCvBHdVhDBUeKoEWiZg0ugWGz7mqDoj
FQTrCy1ogTK4PnsfLgIAlyUlsL73n3BlHI2hlqrJsr5w+MEK/OKxVr97lJp6+aDBbTzQJ24XBAP0QwVCV5pBwNiupNNEORd2yQidl4BgOEP57OzpngssK7rIpqOdfWrzSoe51kMjwBALqJ/1mRnLIilFZdjDokWd69QcpApWaH2PKczVzkaWXW9
Whot44rvxplw0Q/Mh3kKW9ICBmAxjNjpfagEJhNFndZid6KwG+akwAbNRkS2bGKrmhT5FlWaRLiF/Q7qXqlOVSh/lSMInLOArzib1kp4aJ2VRbS1fZ3Hx94oY6lVwGOz5OeiqcwixYKw48EU8k7d7VBDAWczZJERoIr8ZYKMHSNVkmdCbza371B
v3xSyCHnXqC4AR3Av26cQJr16FcKiSckXdrbYzKyzLvuAPCNcmBukgsvhTTEaeyZ821XHsq5+JzvqGDEPgV4tj7Fn/e87D/KBD0TAQyaUIVXQ2ot8HVIj95UT5RNA/W5aoKRZd6DVs5vXo9HAKVskKFMAtLZDA0dY/KiF59y7bxmdWi96hCfvIl
s2c5LgJ04tUkMYCiikJPQRQ4Jr6VYzL5W2HGNBtDRLYlaKs+YqyhyLsj0yRLSQHfZ31UJ/2JCd5QjSQ16VbrFYHUMVpPosAQtkEiJYP+2e9OuOtLIMvlCy/e6897etW93Z1xJoBmikUF/E8gDkqKDgkihdSrgO+MmZm6U2T25AFUMJ/YErSEhM5
KMUIOBkmsxJN2uXY+JMISWvGwUneIcazlDGUGpeYWvVLThvb2LFj0vlys6Wp71Fa8sHB3l+THU3tGst6Oj+QL/Xi93+u/o8uz/23yHHFVizYNQgbCSrohcQYRU1A20OwbV1N001bsFwj34PLVqk/TwWsdTZVUTLyUXAYKgXUGalm4vf40sc1+TO
1Fbclpn4aUHLjXANu9tg+dEeFRQEu27zusUjAXLRUGRLQllBOYSnWhZgrmQczqHu1nyA0/uKKggFaGJowOFtMTyBcMqfPRgttK3OAzdr08dK5AXS5UE7I94thIxYmQVyoRso0ea83tbIUeWeQ9H2q1p3zTk3sF7OmSZH4YcIkugvxEQ3ow10dck
D82n7dt21IaBmrqWvEgYhhkBzys21VnhbG6hV2nh3td5b3W5BwvRbDLaZ3WVIhqVeKeFdxKs29v0ATPyfg8vbyo7OrSh7OjiTop1f5Xn7aaZemTJGCQ4RopMg3wWkeBpyAG15l5jo0PbH+93244LsL9GGsuS51eVhjAlKzTSfPJI6eDuAuLKQbO
SaInNGAOrs2BBjqSngocmu8cVRpb50Fxht7Pv6PvbpzmhShCBLYrOu8YQmw2cL/B6ojQB6tPoMm4x+02lt052Fil9Z2UI8Vh4foS3lycjPG83MN5m566d7LRGQT5hRMkxzQGfEMVQEiDXELldpULl15eYRzlYlzq6CtGvGGotIJiJZWS5WFKvJZ
Bye6pmXJn3wNMLwf3Gwrkc0/HZ7JaNCbqornSqohmexLDNseCpGB7XdIkAvzJuw9ChJrgjdRPIeJ2UArS4ZDEYRrKHgaOnKGXzQM6cDu2JuFeQqSVCpWMkWmQOJStP8ffC0QaOjsRjMy+jg005nlwNvJmjI/FmJFtRq0rJGZOt21swGVnm3hdMq
iLQY2jb7gnIXpDWwRSQ5TW0o6zU8MnYBZNbN4ZJowOkqRQlGocqQA5L4q0vhZBcfW7U9vch7GRuajl6lwS4Fbwjo7VFWpCQ3jvGsVfX7S9KCRs0ZoPZRA9Z8VQBsr6C5xhXpem+AwLjx3bfbHxM3QO4QkQqIwxf1LBuIgIrIR0MR7omnkyGZ6cA
eRiq4h814UyXmaoEidk7jzGyzHu472es8bYbDLZbHC5scPrmbJ5XN7ma0uzVKvDsOdxF8fIwmKrQYMnFZlOcudbVKOviKShR0BO2ZBCpSC+kDwHQCKvSXfnbQBbv4Gw39/50Cv6Kr+Y37v3UBjSgNyV04OXJBr5WBpxR1keri9HXL0/anilJArv
OfDQj8BJqhQBzPirTOzjQnScnP+QAXGUrhzbYdW15PwDvbeMJHweBpqPQvimbeoyyXDvn0SHePK91KkYZa5CaeeZbWAdm76RTMn0UuvIh8heStrGE6Iza8VoziLskEjJBmieV4clGOEdFI5PB2I63kxIchTOd71GC8tmU+t6JiZFl3n3z01f56J
gPqRz9cLaAOjzPJ7NLGzwP7XKS2slhZZMXzCBQgElGwWcR9DbaWA9Mpu2mjvAb5b3iJKyYiAHZTAfx1y6k1kpD6H8wf78wX6Ulp/+Q+eitioxRzYBhG/iYs6UMmyY+QKX6cJB9NYoiOJWh+W0CuDt2ND444MDLYqk1GF0DUsAoivDVmD0V2SWfg
hS9Fd7XZb0opRZkLO2d0031AxvWd7jtjZPecEYDbbUQF5AZPQkyGcNagwam3y1uzcPJjSzhXmM31IYgdR4ygedzfAzAbx6KisGoylueDAkt5a7A30zpZXPqN9rOG7oSeqsQErS3cXFkmXECd+Rql+7UQyt88gBcwRL0NDrchdLNo+s80f3+vj7P
w1rXw6uVR5cyOaRxXxgFA4sKq70IOqqWte3I7O9d+Yuz5Y3rbHdkbiEkk5BxbWHjw16wUTV8QqwAaHOwUNJeUo7SGp7m7vwjBAvT+BJsDWRzqHJvSW1kmQ80K3zgJE5rlveEo88sMzAGAFnW16ZVC55MVPYn1kYKjgP7wQhRYgfRTtBvwAfkvwp
SbppXtthe1bU722V3vvXCKph3TSO1oM0x8YF6rWU30pQPSANuExz7SEmGp5mRci3PHRS0MRUYspEhCGgFwf7RjwqP8toSo9JWGlGJB1dXwI/JVeTYlCqBL6TY89qRZe7Na8GTgmvQdUnxdmOv+JRyAj8IxiqdYmvyXXbQ768315ITgbEmG3iqnR
fePPSugQ+m4TSG/eibRkcZlTAwTiULmRASr9jAQJk1Z6ih6SSt1HvHmEaWeQ+jnp3MbyIbPZrEFoQkGi5h4DOgEv8sElQi8YrngXMvh6zaz2Z8tPxGNRZTRq7rojJNhiDlk69WiaCgwzJpXkO6DoliRJKUfK2CHsg24h0JDWLWNtV8c9Bk9P7Jk
3eKLN6yU52LAYsvIjbO2IEpsa+O99Py7SqN10Heu9JZb99eqDM0lZ2NWvTIyosK5IqHv4HuoNM5QsnccZJnv8pt0ninOR4ECBRgD9CD0JJQPYiO2qGNc4bkyTU4/dGnKMeFp0rUHcRQoJqFTQr0K3vHE/JgyFLqkmkvPMeVeY/wvOUyDI/4LypW
hnrWR0MD+OYP6IBCrrvW9g/tHjLrRnUc8Yz0z/Nzvovh6OIVEDda3JFChPrN+R4LPxRQQ1q0VJoiXVTt1x4c9jBGId7z2PnIofNZZKmZ2GtDrbac5R1Xse9GIJ7OV8uzxTHPvLf1op4cPf7ipq7KGFzik+rQpIZPlQY4UubjTa3I0gKpekjn3at
zO6hglTBmXjUOuNRBcpD8oZirTqkZXofi8+jR2ihUip4n6fGk4guEf61VRVOs3afB48p8sJ1lBzyLAKcAWFFBXnh5iWcbQClUI8dkx1Mft9ICWT1iyRD99U1DHA9bfywfF46Ft/dH6qpL10sYx2DGqPhInoJvfBqHE6tXimcdJQabFMkcQ63Xrp
77ymIdLeuKBUJkqmeRDUAUbHOKCd+HPNhzv/chUSnBZN64oiBxQo8cUsjjsausyLTgIUqzMpWyFNnwVHUL+FHtRkhpY2QIDinuue+4Mvfovs12FXVAlZUpmy6eL/FA12pqBbTc+phH6rib+LAij8zahWuRN1AgBcQA/wVBqwZ8oDZ7LfzyUQtjZ
BSBp/MsH3xI0vNVHnBI7Utt8q5TDsgg07Ka8HnrSV4vh9t3nrBZTk83N+1MT98eHXxJi3O+MWc+XT765SaRqDlfchBB8ykOy6ttsTaAjpHaBknVW762K5UO4gARztv0+SRrxii7olrRMqem99nBuDIfe0clII5nGGDqqOGWtlRRkMBFAYE1lmzV
dRyq3uyWpFzjtfHOy0TW8EIYIUGRs9ny5XDm+r1tpfhsECKCuqxwaVDqUrUVvUL2VBlkoH43fHs357oHP8o5lpC7FHpQyXzkMWfe05qACIrnYWhvc9nIMveIZKA73TuZAF15u70t8r023Vg4kVOlmEMLt3d0Gal9R96LwhFkpu0OjpnJClOUJgI
XiAdS4q8DHAwQs3ehkFYgAzjpZPQDwqJV3tajzd7q0MgyH3SG2VYnlc4kZEuIq+wCpKrjPUeyeudqyO39d90t6AfWyPtTzKUrCFTOM07zZlsTed+KE8ZHnVNOTpq73ud4qPYnB6e3JbA2w27EtxRBBiaRHU9y2ki1uKg3lyO+b91fH6qbGlI/8b
2YhZme4XssK9wOSOt7175lZ9677lfXDLrV5IuFHPcuVN6Fq0XsVgkINqc72IhM73/3yKvp4VHXvA/QQylJ7wBchXWehHrqyUAlZ+mtcR+i8q8/4KoC/gi68kxxHS6aIxKFD2GCZjldDaiW68hLusuAbGaYUfIhRgRvaiL3LFVJhF7vyamRZe5tf
pYyBDVGHmmDL/lg0ZBcCID0mJBYJBL2uDXKW+ZnUyoxDdseM2/b8rzJh3e2NwPxnDP4hvno+75HGbXlEiAMgEo+YICa5ouQ0AWdm8skK8rv7VMcWea+DhAka6KC+QSGnA9R80pRpy6kpSS1skaNPBxzGwEgaLGmEMRUh6OqfHBzOFAVE0AkJuN/
pUYtIEjNaJ6wbnzdLv4XTSnC1yqp+wCiuWfUkWXu7coPbYo1FgGUeBrc8pldvigi+1AsAUp1HLff8NajVdF7knw1SM18fD1Fvr8vIDfkAHtLr9Wh+Y5f3qiQFgUkyQneewlv5K1XGS5ZYm9kQE912IffcWXefTfOF3RC09OTPFvdNl9qW86ab3z
n4zC2M0B2C15J6Dmft6Z0/cxPiYUM6LexbjBZ5WUwhCUAN6fac3R3nPm523zp9spbFu6ZD1Csbr5RLnZknAKGrHhex/bqeamEhOnQNDLbWuw+bOwOOGk+C4USANHCdNGLpOE9QamgZCSy7o4LHTfc+X3N9uw3899Hn/F1dct6sl6d32jbRlbyvt
bMenUTuzJHPgIAOey90WV/xXl3eQBAFkqPRwe52ZqUATuW79PWBSLEm1Dch7PtLx/FWTYTeH+ckoHPD0kYuIOdgwuZHsj1IvcPnI8rc28kqsIMilQXJvIFD3yTDyRqEQXGVdm37uKHIVGVmk8ELHZ87VMxHfCA7G57rsZll4v+6FfLjDIqCKbR3
vEZRsdXyQXeTAulVzoZirbBmfeMOrLMB1tFO3C7I6VkAMIAF97xwxtBU4ROhkxJ2jgVkhq90PDmgreXF/DjxkveOsCx4T/hG98MVXmTY25VVHCNlnuC4d959+Ch4ytShQhcNXxps1WFo8fwycVUG19ZYvL+XM7OTzS8pHg0rfCCDN//HXUn0XpQ
Orlauv//CqKSSdpKciLkyrviyAg8AxLON2uo6FrdHtEYWeZdruxfvsjz3//LeriUnp6fnZ7SfNJoyZf1D1n5098Nv9i+aeSzKS1psftywr9fTU6nq8nTBV8LvblLfzn5Fz5XCqdZTvL84l3522vtz7fVPZwsz/iC/OUEZfiWZXz3p/mKFnz537S
vNq8Q2NQFk51ceYcA8T3/LS/6oyvPH94kwG8WaAtaLvPmH2/aRLumPpp8zjf0P1uXNVe6LXxMfFhr9yaCt2sMwzOmHZWFydMfnogvv59cuYdxKR5/8eQRhuLNevfkjEvl8oqG1nOP+QLH1eL1z5sOXe3P89f/dz7Hny9Q7HvYrZ8tTvklAWj52X
KJL2Dfxu8KeHUGpjT5C6EOruKPmTuF73kQh3a//hmAwfaYDm8v4OEcHvaSb+3d1JXn80dbu+7+GGy9M/1w3n94BcIfXv8docGP+x/zsnzxD3tOMfn68vsVrozMZPMiBnYUbu0XtMynq1yGi3sfTT6jXYHtkQN+fcN0Pl8dLjB42LOvv1k+utTqz
y76Jbo2gRutThHaw1Mel1le9+FdDl5ONudY5rDMgcdzh1tmO03+8vrnkwUbCiMNG+JZ5+vTyR/yjIaTzPn4QPFjer4ZrdXWWOggBujtEKJhvHFpddUyXO/perkcnrmrj8NkgZZuDDxZvoBdN2dQJn7bDX7JxptwHbzufH0M4TDfjOxuTPib1aUH
KDn5Kp8saPIbpXdj8tvBQfe79XDCm7reBOsmVi/0aRuIlx1ja5i8nHxH8PrBMy6U4aW8V3yHMjLb6eSLBQ8AMJuX+tbzQgs+SL1CPGGcdj9bbH/GLxVZcccRCQRbf59XyzwABJ9eKPiT37fxEFX046EAjyK/tuN014CNRw6Bj3hBXfX5clPJ0LT
ZjLHolONo3jYuh3ac06zzV8vBWJvCj8srRPPuLSJf8mc0hOqluGQ4+fxssVrS6nyHklvL4G9zrnlySieLwXan6xXtvGcTpkNI08kmGnaDsR2L6aYqPG22ffjGOpeB84+d/7J6+OY1K5ccEp8Ndt+4JrAGA7UNmc3D2HSPy8l01tnDuRccP58v+G
kDyF0pzr8+zSdzfvz5evb65+Vyesx4D7debfu7u/n1//2fidEGBZaPJnry5IsnGxQbHr4bL5qvCm1jER9vvOIHbvgZnjAcWZm0t3pqwf62QdjLIM4bcg5kpCW/YWY1WeA5s6FR080owo/OZsP47QZ9vh11uPtBbz8EkLvXd/11urrw2pq9IOHvJ
2+/ZyvNNxZ//Z8Ih0tvqznwrphFWeTNi2L+uDg7Zx/cvDHnLTJfTsbDi2smS5qVnQ3zfNvpOa3xf8AWaOdw/ovfcMNgsp9n4WUvNq5FcK688cXvOJyGO9L519xmYPD5+tV08XwIujZ44NCr3Q/y89X0JVzl7at7DtXIBh8stWnnXj3LF0huA0hT
78SP5GT5/IwB7xgOv9yY8E30FnaU4bU9ZxyyQ4uO83aMNzkJ0HdpPBlDBuWOKufLzsMwZ9/dOtk2Z51efj3QQVzc6x3Gp23eGnTBaNPTyXeMwBtadsVHOCEtgejnQ2Bs3xZBCI8vTyefA6m2bzaiXaRfZHb49cnrn2er+RRdW25DI69f/40WZ4w
82/i5gBNc+mK3kAc2j9iwrUt9Gejc5O1xdI59DNaAhBjJHbJMOF5nbbhVaIdRL98i2YUaN8/lDg9gfb4e4mHz3qiL43vP996NVqwBUotPwvGF7LXyjiGeJwRTj6nWA0fTR5a5rxniXFW2EG2il8Lv/eh8AwBvSIxJ5litrO7ak7s6KSpKZpE7JD
bEthTRRylU8Fn1GijceQ2YKdObF4NtQYWmAOJhz/f2zWFPCCAw35Lc7evGOE1ucvt2dx7nnCkNIck5arNnXAw/QGc27viWPz1HzgMkAnsAyI8RgOVsdcALH26fevCVXeLNO7smf9i8qot2qgKtG2KW/RtR+idUMGD2JoJOpvhf2eQr/vV3QKJNf
3fF8WPOCpvIfLxeMtXsGwoINDqecrLd3x419PEi32AcW24S+3aQb9wq9Q4vnJIIJn6pnAq18aVITiRXEEpaGzLs0eFDnMr/M8fDnP76NTDgwiwv+xqewA2F6sur84vTJkN2uEbAbSkT94xf73E238wmvOBB47++3aV/oQpkh78g1Vy8sn7yVDxZ
L8X2BqAhJfA74OClb17SOdhg62DLReYUO/nNf/3H/z54Bf5//cd//vb2RplLjcJzQOBWq9vL2QvlHiPAAP6LN4Rh27sNlRgG6hzZmdPs7Q92Fx586eV/Q8oeOMAPFyb9WfUuzxDShc7PUD1+MiRaToHbIJtMHz171KD3WRjoOPnsmfjih3+6vSX
+QkuufcnA4Uf8mX0v1+f44Ic3v9CP5CNGY4zDj+Xs7Pn2my/HppEHP/03iG9SrA== 
 
-----END EVB-IT digital Repro-Code----- 
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